
■'■'N

c
- ^ 1 3  - W S  DHS 001’- 233/81

t a k t i k ist das Einwirken des 
UntersuchungsfOhrers auf den Beschuldigten, um dessen Bereit
schaft zu erreichen und zu festigen, wahre Aussagen zum 
strafrechtlich relevanten objektiven Geschehen zu tätigen und 
diese Aussagen in der ihre Cberprüfung ermöglichenden De- 
tailliertheit und Konkretheit umfassend darzusteilen , Sie 
beruht auf der objektiven Bewertung der erkannten Persönlich
keitseigenschaften Beschuldigter, des konkreten Sachverhalts, 
der ßeweislage und der Bedingungen der Aufdeckung des straf
baren Handelns Beschuldigter durch den Untersuchungsführer.
Das Einwirken des Untersuchungsführers erfolgt auf gesetz
licher Grundlage durch die Art und Weise des Vorgehens in 
der Beschuldigtenvernehmung, die Gestaltung der Vernehmungs
situation und seines Verhaltens und die vorausschauende Ge
staltung aller Bedingungen des Ermittlungsverf a V e n s  , die im 
konkreten Fall die Aussagetätigkeit BeschJäild^gii’er beeinflussen 
können. Es erfordert den Einsatz alle.fs^F^^i^keiten und Kennt
nisse des Untersuchungsführers, die imfJrssende und offensive 
Nutzung des soziali 
Vernehmung und die 
Kenntnisse und Meth

In der taktischen. Ges't-aitung der Beschuldigtenvernehmung 
wirken grundsätzliche Komponenten. Der ' U n t e r s u c h u n g s  
f ü h r e r setzt durch die Konfrontation des B e s c h u l 
d i g t e n  mit dem Ermittlungsverfähren und dessen Anforde
rungen die Aussagetätigkeit des Beschuldigten in Gang.
Aufgabe der Vernehmungstaktik stellt dabei zunächst die 
Herbeiführung der Aussagebereitschaft des Beschuldigten dar. Sie 
richtet sich darauf, d a s  o b j e k t i v e  G e s c h e h e n  
wahrheitsgemäß zu erkennen.
Im Ergebnis der Aussagebereitschaft erfolgt die Darlegung 
dessen, was der Beschuldigte für wahr hält bzw. durch sein 
Erleben als wahr festgesteilt hat. Auf dieses reproduzierbare 
Wissen Beschuldigter hat die p s y c h i s c h e  R e g u l a -  
t i o n  d e s  T a t g e s c h e h e n s  Einfluß, die das 
Handeln des Beschuldigten und die Gewinnung und Verarbeitung 
der dazu erforderlichen Informationen steuerte. Es unterlag 
bis zur Darlegung in der späteren Beschuldigtenaussaae psychi
schen Geschehen und kann dadurch verändert worden sein.

stischen Strafprozeßrechts in der Beschuldigten- 
Gewährle^dltflHg der Konspiration operativer
öden.* ,
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